


TOP 01 * **Diskussion und Wahl: Referent*in für Öffentlichkeitsarbeit

Diskussion und Beschluss: Vorstand

Antragstext:

Bis zum 27.05.2018 wurde die freie Stelle als Referent*in für Öffentlichkeitsarbeit 
ausgeschrieben.

Es haben sich auf diese Position beworben:

• Gerrit Huchtemann

Die Bewerbungsunterlagen sind dem nichtöffentlichen Material zu entnehmen.

Beschlusstext:

Der StuRa wählt Gerrit Huchtemann als Referent*in für Öffentlichkeitsarbeit.



Der StuRa braucht Verstärkung.

Wir suchen drei neue*n

Referent*innen für Öffentlichkeitsarbeit.

Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit ist für die Repräsentation des StuRa und
seiner  Referate  nach  außen  hin  zuständig.  Die  Arbeit  ist  umfassend  und
reicht  vom  Erstellen  von  Pressemitteilungen  bis  hin  zur  Gestaltung  und
Verteilung von Informationsmaterialien. Hier hast Du die Möglichkeit eigene
Ideen umzusetzen, sehr viel zu lernen und deine kreativen Fähigkeiten zu
erweitern.  Die Arbeit  im Referat  erfordert  neben Teamfähigkeit  den Willen
zum journalistischen Arbeiten, zur Eigeninitiative und bei Bedarf zu offensiver
Öffentlichkeitsarbeit.  Kenntnisse im Bereich Grafikdesign sind ausdrücklich
erwünscht. Eine vorherige Mitarbeit im Referat ist wünschenswert, aber nicht
erforderlich.

Zur Erhöhung des Frauenanteils im StuRa möchten wir 
besonders Frauen ermutigen sich für die Stelle zu bewerben.

Rückfragen unter: 03641- 93 09 98
Sende deine Bewerbung (Motivationsschreiben und
Lebenslauf) bitte bis zum 27. Mai 2018 / 12:00 Uhr

an bewerbung@stura.uni-jena.de.

AUSSCHREIBUNG

Studierendenrat der
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Der kommissarische Vorstand

Marcus D. D. Dao   Felix Graf Scania S. Steger



TOP 02 *Diskussion und Beschluss: Zusammenarbeit mit Starup und 
Studi-App UniNow

Diskussion und Beschluss: Maximilian Robinson

Antragstext:

Lieber StuRa,

wie eben telefonisch vereinbart sende ich euch eine Mail bezüglich meines
Anliegens zu.

Ich bin Max vom Startup UniNow, wir sind einge Gruppe von (ehemaligen)
Studierenden, die sich das Ziel gesetzt hat mit unserer App den Studis den
Uni-Alltag zu vereinfachen.

Wir arbeiten seit mittlerweile zwei Jahren mit allen möglichen ASten,
StuRas und anderen Studierendenvertretungen aus ganz Deutschland zusammen,
um gewährleisten zu können, dass unsere App UniNow an allen möglichen
Hochschulstandorten so funktioniert, dass sie den dortigen Ansprüchen der
Studierenden an eine zeitgemäße Uni-App standhalten kann. So ist es uns
möglich den Studierenden einen möglichst großen Mehrwert mit unserer App zu
schaffen.

Mit euch wollten wir auch bereits 2016 zusammenarbeiten, ihr hattet euch
damals bei der Abstimmung für eine Zusammenarbeit mit uns entschieden.

Allerdings änderten sich die Umstände plötzlich, sodass doch keine
Zusammenarbeit zustande kam. In der damaligen, also in der 2016 aktuellen,
Version von UniNow verwendeten wir eine Technologie, die zwar
Datenschutzrechtlich einwandfrei war. Bei deren Nutzung allerdings gegen
die Nutzungsordnungen der Hochschulen verstoßen wurde, da bei uns
kurzzeitige Zugangsdaten der Studierenden zwischengespeichert wurden. Die
damals von uns verwendete Technologie hatte einige technische Vorzüge und
war auch nicht unüblich. Denn auch Outlook, Gmail, GMX, web.de usw.
funktionieren auch heute noch mit genau dem selben Verfahren, das
allerdings nicht mit den Nutzungsordnungen der Hochschulen konform ist.

Durch das durch von uns damals verwendete Verfahren begann das RUS CERT
(Rechenzentrum der Uni Stuttgart) und das LRZ (Rechenzentrum u.a. von der
TU München, LMU München...) im August 2016 die Studierenden vor der
Nutzungs unserer App zu warnen. Dieser Warnung schlossen sich andere Unis,
wie die Uni Jena an. Das war der Grund aus dem ihr verständlicherweise
plötzlich nicht mehr mit uns zusammenarbeiten wolltet.

Wir haben dann angefangen auf die Kritik der Hochschulen einzugehen und dem
Vorstand des ZKI e.V. (Verein in dem sich alle Hochschulrechenzentren in



Deutschland austauschen) einen Vorschlag vorgelegt, wie UniNow umgebaut
werden kann, damit bei Nutzung kein Verstoß mehr gegen die
Nutzungsordnungen der Hochschulen mehr vorliegt. Und keine Datenweitergaben
an Dritte (uns) erfolgt. Dieser Vorschlag wurde abgesegnet, und wir haben
angefangen unsere App umzubauen. Ende Oktober 2016 waren dann nur noch die
neuen Versionen von UniNow, die mit den Nutzungsordnungen der Hochschulen
konform sind, erhältlich. Bei den Versionen ab Oktober 2016 werden die
Zugangsdaten der Studis also nur lokal und verschlüsselt auf dem Smartphone
gespeichert.

Abermals reagierten dann das RUS CERT und das LRZ am schnellsten. Und
hielten fest:

*"Das derart geänderte Verfahren verstößt nicht gegen die
Benutzungsordnung, da Zugangsdaten nicht über die App an Dritte
weitergegeben werden. *

*Benutzer, die diese App verwenden oder verwendet haben, werden daher
aufgefordert, ihre Installation auf die neue Version der App zu
aktualisieren"**, *RUS CERT* am 28.10.2016*

*"Nach Änderung der App "UniNow" werden mittlerweile keine Zugangsdaten des
Nutzers mehr auf Servern der Fa. UniNow gespeichert. Damit entfallen unsere
Bedenken in dieser Hinsicht.", *LRZ am 01.12.2016

Diese Entwarnungen folgten wiederum einige andere Hochschulen, die meisten
löschten die Warnungen über uns und andere reagierten gar nicht darauf.
Letztere vermutlich da die weitere Entwicklung unserer App nicht größere
Beachtung geschenkt wurde.

Zusätzlich haben wir damals angefangen uns voll umfänglich durch mehrere
Software- und Datenschutzexperten von unabhängiger Stelle, nämlich dem TÜV
SÜD, überprüfen zu lassen. Da bei der Überprüfung jeder einzelne Prozess
und Datenfluss in einem Unternehmen genaustens untersucht wird, dauert eine
solche Zertifizierung lange. Seit Dezember 2017 sind wir die erste und
unseres Wissens nach die einzige Hochschul-App die offiziell das TÜV-Siegel
tragen darf. Die Zertifizierung umfasste dabei die Bereiche Funktionalität,
Datensicherheit, Qualitätssicherung und Datenschutz. Zeitgleich mit der
offiziellen Verleihung des Zertifikats gab die erste deutsche Universität
bekannt, dass in enger Zusammenarbeit mit UniNow die UniNow-App ab sofort
als uni-eigene App eingesetzt wird.

Aufgrund der neuen Informationen würde ich gerne wissen, ob nun wieder ein
Interesse besteht mit uns zusammenzuarbeiten. Denn: unsere App erfreut sich
in Jena großer Beliebtheit und die Nutzung unserer App stellt für viele
Studierende einen echten Mehrwert dar.
Derzeit umfassen die Funktionen von UniNow Mensa, Noten, Uni-Mails,
Stundenplan, Bibliotheks-Funktion und Karriere-Funktion. Aber wir sind an



einer permanenten Verbesserung der App interessiert und könnten dafür auch
euer Feedback gebrauchen. Zur Zeit sind wir am überlegen, ob wir
Studierendenvertretungen einen Zugang geben, über den Sie
PUSH-Benachrichtigungen an ihre Studis schicken können. Würde mich freuen,
wenn wir da an einem Strang ziehen könnten. Der Datenschutzbeauftragte
eines AStAs hat sich z.B. kürzlich erst bei uns informiert, ob es möglich
wäre die AStA-eigene Job- und Wohnungsbörse an unsere App anzuschließen.
Sowas ist auch umsetzbar.

Die Karriere-Funktion ist im Übrigen die Funktion über die wir uns
finanzieren. Dabei wird UN die Möglichkeit gegeben Job-Angebot für Studis
zu schalten. Dafür erhalten wir dann Geld. Unsere App ist also kostenlos,
es gibt keine nervige Werbung und unser Geschäftsmodell basiert nicht auf
dem Verwerten von sensiblen Daten. UN die bei uns Job-Angebote schalten
erhalten von uns keine Informationen über einzelne Studierende. Wenn also
ein Studierender Interesse an einem Job hat, dann kann der Studierende dem
UN eine Nachricht schreiben, bei der er die Möglichkeit hat speziellere
Angaben über sich zu machen. Diese muss der Studierende aber extra
eintragen und entscheidet selbstverständlich selbst welche Informationen er
bei seiner Bewerbung direkt an das UN sendet.

Liebe Grüße

Euer Max vom UniNow-Team
--

Beschlusstext:

Der Studierendenrat kooperiert mit UniNow und bittet den Vorstand die genauen 
Rahmenbedingungen in Erfahrungen zu bringen und ggf. einen ergänzenden Antrag hierzu zu 
stellen. 



TOP 03 *Diskussion und Beschluss: Bekenntnis zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung der BRD

Diskussion und Beschluss: Kevin Bayer, Lilly Krahner, Selina Dürrbeck, Florian Rappen, Jonas 

Krüger

Antragstext:

Der StuRa der Universität Jena bekennt sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

der Bundesrepublik Deutschland und eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit zu 

gewährleisten.

Begründung

Ggf. mündlich

Beschlusstext:

Der StuRa der Universität Jena bekennt sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

der Bundesrepublik Deutschland und eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit zu 

gewährleisten.



Verbesserung persönliche Einschreibung DaF 
 

Antragsteller: Kevin Bayer, Lilly Krahner, Selina Dürrbeck, Florian Rappen, Jonas Krüger  

 
Beschlusstext 
 
Der StuRa der Universität Jena fordert eine verbesserte und studentenfreundliche Lösung für 
die „Persönliche Einschreibung und Bestätigung/Zulassung zum Kurs“ Deutsch als 
Fremdsprache. 
 
Begründung 
 
Die Anmeldung für den Kurs Deutsch als Fremdsprache ist in die folgenden Schritte 
gegliedert:  
Schritt 1: Online-Registrierung 
Schritt 2: Schriftlicher Einstufungstest 
Schritt 3: Persönliche Einschreibung und Bestätigung/Zulassung zum Kurs 
Schritt 4: Überweisung der Kursgebühr 
 
Bei der persönlichen Einschreibung und Bestätigung zum Kurs (Schritt 3) kommt es aufgrund 
von Beratungsleistungen bei begrenzter Termin- und Personalkapazität zu unzumutbaren 
Wartezeiten und -bedingungen für Studenten. Mitunter müssen diese 5-6h, in einer langen 
Schlange stehend, auf eine persönliche Vorstellung warten. Die Organisation der 
persönlichen Einschreibung muss zeiteffizienter und studentenfreundlicher geschehen! 
 

Monatsschließfächer 
 

Antragsteller: Kevin Bayer, Lilly Krahner, Selina Dürrbeck, Florian Rappen, Jonas Krüger  

 
Beschlusstext 
 
Der StuRa der Universität Jena spricht sich für eine zusammenhängenden und 
ununterbrochenen Schließfachnutzungsdauer von einem Monat aus. 
  
Begründung 
 
Der bisher maximale Zeitraum zwischen zwei Schließfachleerungen beträgt eine Woche. 
Speziell für viele Wirtschafts- und Jurastudenten ist es ein Ärgernis, wöchentlich Ihre 
schweren Bücher nach Hause zu tragen, um sie anschließend wieder in die Universität zu 
transportieren. Gerade an Tagen an denen mehrere Lerngebiete zu studieren sind, kommen 
mehrere Kilogramm Gesetzestexte zusammen- Stichwort Schönfelder. Die Einführung 
sogenannter Monatsschließfächer würde dafür sorgen, dass Studenten ihre Lernmaterialien 



immer an Ort und Stelle hätten und müßiger Transport verringert wird. Diese alltagsnahe 
Anpassung würde außerdem den Arbeitsaufwand für das Personal verringern, welches 
wöchentlich Schlösser aufbrechen muss und den Schließfachinhalt verwahrt. 
Alternativ wäre eine Testphase zu befürworten, in der eine begrenzte Anzahl an 
Schließfächern zur monatlichen Nutzung freigegeben wird. Dadurch kann evaluiert werden, 
inwieweit unrechtmäßige Nutzung von Schließfächern geschieht. 
 

Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der BRD 

Antragsteller: Kevin Bayer, Lilly Krahner, Selina Dürrbeck, Florian Rappen, Jonas Krüger  

 
Beschlusstext 
 
Der StuRa der Universität Jena bekennt sich zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und eine den Zielen des Grundgesetzes 
förderliche Arbeit zu gewährleisten. 
 
Begründung 
 
Ggf. mündlich 



TOP 04 *Diskussion und Beschluss: Queer-feministisches 
Sommercamp (FA-010-2018)

Diskussion und Beschluss: Riana Busse

Antragstext:

siehe Anhang.

Beschlusstext:

Der StuRa beschließt den Finanzantrag F-020-2018.



















TOP 05 *Diskussion und Beschluss: Plurale Ökonomie Jena (FA-012-
2018)

Diskussion und Beschluss: David Petersen

Antragstext:

siehe Anhang

Beschlusstext:

Der Studierendenrat gibt den Finanzantrag FA-012-2018 frei.



































TOP 06 Berichte

Bericht: KoKoS

Am 14. Juni besuchte eine US-Delegation mit Vertreter*innen aus dem Bereich "student affairs" 

das Haus auf der Mauer, um sich einen Einblick über Haus zu machen. Der Besuch war Teil 

eines 2-tägigen Aufenthalts, während dessen die Gäste aus Maryland und South Carolina 

Einrichtungen des Studierendenwerks in Erfurt, Weimar und Jena besuchten.

Bei dem Besuch ging es vor allem um den Erfahrungsaustausch hinsichtlich der sozialen und 

fachlichen Betreuung von Studierenden in den USA und Deutschland und darum, den 

Studierendenaustausch zwischen den beiden Ländern zu verbessern. Der beim Studierendenrat 

angestellt Koordinator des Hauses, Konrad Linke, präsentierte gemeinsam mit Vertretern des 

Studierendenwerks das Haus auf der Mauer als erfolgreiche Kooperation zwischen 

Studierendenschaft, Studierendenwerk und Hochschulen.

 Foto von der Stw-Seite



TOP 08 **Diskussion und Wahl: Delegation Studierendenbeirat

Diskussion und Beschluss: Vorstand

Antragstext:

Bis zum 13.06.2018 wurde der Studierendenbeirat ausgeschrieben.

Es haben sich auf diese Position beworben:

• Helene Langbein

• Ronja Wacker

Die Bewerbungsunterlagen sind dem nichtöffentlichen Material zu entnehmen.

Beschlusstext:

Der  StuRa delegiert  XXX in  den Studierendenbeirat  und XXX als  stellv.  Delegierte  in  den

Studierendenbeirat. 





TOP 09 Diskussion und Beschluss: Ko-Finanzierung der Sommeruni 
"Kritische Psychologie"

Diskussion und Beschluss: Dominik Sturm

Antragstext:

Lieber Vorstand, lieber HHV,

im Anhang schicke ich euch den inhaltlichen Antrag zur Ko-Finanzierung der Ferien Universität 

"Kritische Psychologie" mit der Bitte, diesen dem Antrag für die kommende StuRa-Sitzung 

beizufügen. Es wird auch eine Person aus der Orgagruppe anwesend sein und für weitere Fragen 

bereit stehen. Vielen Dank für eure Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen,

Dominik

Beschlusstext:

Der StuRa unterstützt die „Ferienuniversität Kritische Psychologie 2018“ mit 1000 Euro.



Ferienuniversität Kritische Psychologie                                                       

Studierendenrat der FSU Jena
Referat für Hochschulpolitik
Carl-Zeiss-Straße 3
07743 Jena

Jena, den 07.03.2018

Antrag auf Kofinanzierung der
»Ferienuniversität Kritische Psychologie 2018«

Liebe Vertreter*innen des Referats für Hochschulpolitik an der FSU Jena,
hiermit beantragen wir die Kofinanzierung der 11. Ferienuniversität Kritische Psychologie,
die unter dem Titel »ASK THEM WHY« vom 11.-15. September 2018 voraussichtlich an der
Alice  Salomon  Hochschule  Berlin  stattfinden  wird,  in  Höhe  von  2500  €  für  die  in  der
Finanzkalkulation aufgeführten Posten.

Diese fünftägige Veranstaltung folgt den vier letzten, mit 600 bis 800 Teilnehmenden überaus
erfolgreichen, Ferienuniversitäten aus den Jahren 2010, 2012, 2014 und 2016, die unter den
Titeln »kritik – macht – handlungsfähigkeit«, »Subjektivität in der Krise, »Den Gegenstrom
Schwimmen« an der Freien Universität Berlin sowie »Vom Kopf auf die Füße« an der Alice
Salomon Hochschule  Berlin  stattfanden.  Für  die  kommende Ferienuniversität  rechnen wir
wieder mit mind. 500 Teilnehmenden.

Die  Ferienuniversität  richtet  sich  an  kritische  Studierende,  Praktiker*innen  und
Wissenschaftler*innen  aus  den  Bereichen  Psychologie,  Erziehungswissenschaften,
Sozialpädagogik,  Soziologie,  Politik und Bio-/Neurowissenschaften,  sowie generell  an alle
allgemein  Interessierte.  Weil  im  akademischen  Betrieb  kritische  Verständnisse  des  Fachs
meist  marginalisiert  sind,  müssen  sie  außercurricular  angeeignet  werden.  Geplant  sind
Podiumsdiskussionen, Workshops, Vorträge, die Gründung von Arbeitsgemeinschaften
und Vernetzungstreffen.  Die Teilnahme soll allen Interessierten möglich sein, weswegen
Teilnahmegebühren nur auf Spendenbasis erhoben werden. Für Menschen, die aus anderen
Gründen  nicht  teilnehmen  können  und  zur  generellen  niedrigschwelligen  weiteren
Verbreitung  der  Inhalte  der  Ferienuniversität  setzen  wir  unser  intensives  Bemühen  fort,
möglichst viele der Veranstaltungen audio(visuell) zu dokumentieren, um sie im Internet frei
zur Verfügung zu stellen und einen Kongressband zu veröffentlichen.

Ziel der Ferienuniversität ist es, Akteur*innen aus kritischen Wissenschaften und politischer
sowie psychologischer Praxis Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch, zur Vernetzung und
zur Reflexion von Theorie und Praxis zu bieten.  Dabei soll  es auch darum gehen, an der
Kritischen Psychologie orientierte Konzepte zu vermitteln, diese weiterzuentwickeln und zu
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aktualisieren sowie zu fächer-, berufs- und länderübergreifenden Kooperationen beizutragen.
Die  hohen  Teilnehmer*innenzahlen  der  letzten  vier  Ferienuniversitäten  verdeutlichen  den
bestehenden  Bedarf  eines  solchen  Forums.  Angesichts  der  Marginalisierung  Kritischer
Psychologie bzw. kritischer Wissenschaft im Allgemeinen im Universitätsbetrieb soll mit dem
Konzept regelmäßiger Ferienuniversitäten eine Doppelfunktion erfüllt werden: Es soll sowohl
ein Raum für die Vermittlung kritischer Inhalte in Form von Einführungsveranstaltungen, als
auch ein Raum für deren Weiterentwicklung etabliert werden. Dabei sollen in diesem Jahr
die einführenden Veranstaltungen im Vergleich zu den letzten Ferienuniversitäten noch
größeren Raum einnehmen.

Die Kritische Psychologie bietet, ausgehend von marxistischen Positionen in Philosophie und
Gesellschaftstheorie, ein »historisches Paradigma« für die Psychologie. Ihre Kategorien und
Theorien dienen der Analyse von subjektiven Problemen vom Standpunkt der Betroffenen im
Kontext ihrer gesellschaftlichen Vermitteltheit. Statt sicher zu stellen, dass Menschen sich den
Anforderungen  und  Zumutungen  fügen,  die  mit  der  Reproduktion  der  kapitalistischen
Gesellschaft  und ihren spezifischen Macht- und Herrschaftsverhältnissen einhergehen, zielt
der Ansatz auf die „soziale Selbstverständigung über Handlungsbegründungen«, die im Blick
behält, dass gesellschaftliche Verhältnisse von Menschen geschaffen, und daher veränderbar
sind.

Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen 2018 auf folgenden Themen:
- Einführung in die  Kritische Psychologie:  Theoretische,  methodische und praxisnahe

Grundlagen sowie Kritik an Themen und Konzepten aus dem Psychologiestudium (u.a.
Intelligenz, Neurowissenschaften, Kognitivismus)

- Soziale Arbeit
- Psychotherapie, Trauma und Lebensführung
- Rassismus/Migration
- Subjektwissenschaftliche Forschung und partizipative Forschungsmethoden

Veranstalter*innen sind bislang die Vorbereitungsgruppe der Ferienuniversität Kritische
Psychologie 2018, die Gesellschaft für subjektwissenschaftliche Forschung und Praxis
e.V. (GsFP), die AG Berufspraxis Berlin, die  kritisch-psychologischen Initiativen Berlin,
Klagenfurt/Celovec und Marburg.

Organisiert wird die Ferienuniversität von Studierenden, Promovierenden, Dozent*innen und
Psychotherapeut*innen aus ganz Deutschland und Österreich.  Die Organisationsgruppe der
Ferienuniversität  arbeitet  unentgeltlich  und  baut  auf  den  Erfahrungen  der  letzten  vier
Ferienuniversitäten aus den Jahren 2010, 2012, 2014 und 2016 auf. Zur Unterstützung des
organisatorischen  Rahmens  sollen  drei  Koordinationsstellen  für  studentische  Hilfskräfte
eingerichtet werden. Die Räume stellt die Alice Salomon Hochschule Berlin zur Verfügung.

Finanzielle  Unterstützung  benötigen  wir  neben  der  Infrastruktur  der  Ferienuniversität  vor
allem für die Bezahlung von Reise-, Honorar- und Unterbringungskosten von Referent*innen.
Angefragt  sind  bzw.  werden  u.a.  Ariane  Brenssell,  Ole  Dreier,  Moritz  Thede  Eckart,
Ulrike  Eichinger,  Martin  Fries,  Frigga  Haug,  Wolfgang  Fritz  Haug,  Josef  Held,
Christina  Kaindl,  Leonie  Knebel,  Christian  Küpper,  Ines  Langemeyer,  Jan  Loheit,
Joachim  Ludwig,  Vanessa  Lux,  Erik  Meyer,  Wolfgang  Maiers,  Morus  Markard,
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Athanasios  Marvakis,  Stefan  Meretz,  Hans-Peter  Michels,  Denis  Neumüller,  Janek
Niggemann, Ute Osterkamp, Annette Schlemm, Ingar Solty, Marcel Thiel, Tom David
Uhlig, Gisela Ulmann, Christoph Vandreier, Klaus Weber und Michael Zander.

Eine detaillierte Aufstellung der Gesamtkosten und bereits gestellter oder geplanter Anträge
finden sich im Anhang (Finanzkalkulation 11. Ferienuniversität Kritische Psychologie).

Über eine Beteiligung des Referats für Hochschulpolitik der FSU Jena an den Kosten würden
wir uns sehr freuen! Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen unter den
oben genannten Kontaktdaten selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit solidarischen Grüßen,

Lukas Engel
Eileen Wengemuth
Till Manderbach
(i.A. für die Vorbereitungsgruppe)
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Finanzkalkulation 11. Ferienuniversität Kritische Psychologie (Stand 02.08.2018)

Posten Bedarf
Reisekosten Referent*innen (20 x 200€) 4.000,00 €
Reisekosten Vorbereitungsgruppe (5 x 500€) 2.500,00 €
Unterbringung & Verpflegung Referent*innen (15 x 100€) 1.500,00 €
Honorare für Referent*innen und Moderationen (30 x 100€) 3.000,00 €
Koordinationsstellen (3 stud. Hilfskräfte auf Stundenbasis: Gesamtprozess 
(500,00 €), Finanzen (1250,00 €), Dokumentation (500,00 €)

2.250,00 €

Büromaterial und Öffentlichkeitsarbeit (Programmhefte, Großformatpapier,
Farbstifte, Klebeband, Transparentstoff, Farben, Porto, etc.)

1.500,00 €

Druck- und Versandkosten »Der Große Psycho« 2.000,00 €
Aufwandsentschädigung Designer 500,00 €
Kinderbetreuung 1.000,00 €
Kongressbandherausgabe (Satz, Layout) 1.500,00 €
Essensversorgung Ferienuni 3.000,00 €

Gesamtsumme
22.750,00 €

Beantragung bei verschiedenen Organisationen (u.a. Stiftungen, ASten, 
siehe unten) und Spenden

20.250,00 €

Beantragung beim Referat für Hochschulpolitik der FSU Jena 2.500,00 €

Übersicht über weitere Anträge in Vorbereitung
AStA FU Berlin 1.000,00 €
AStA HAW Hamburg 1.000,00 €
AStA Uni Bremen 1.000,00 €
AStA Uni Hamburg 1.200,00 €
AStA Uni Köln 1.000,00 €
AStA Uni Marburg 1.200,00 €
AStA Uni Oldenburg 1.000,00 €
AStA Uni Potsdam 500,00 €
AStA Uni Trier 800,00 €
AStA Uni Münster 1.000,00 € 
Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT) 600,00 €
Fördererkreis demokratischer Volks- und Hochschulbildung e.V. (FdVH) 1.500,00 €
Gesellschaft für subjektwissenschaftliche Forschung und Praxis e.V. 
(GsFP) 

2.150,00€

LandesAStenKonferenz Rheinland-Pfalz 1.000,00 €
Rosa-Luxemburg-Stiftung 2.000,00 €
Studienvertretung Psychologie der Uni Klagenfurt/Celovec 500,00 €
Studienvertretung Psychologie der Uni Wien 1.000,00 €
Wien, SFU 1.000,00 € 
StuRa IPU Berlin 800,00 €
Hans-Böckler-Stiftung 2.000,00 € 

4



TOP 10 Diskussion und Beschluss: Mitfinanzierung Vortrag mit Prof- 
Pohl (FA-007-2018)

Diskussion und Beschluss:Walid Ibrahim/AK Wissenschaftskritik

Antragstext:

siehe Anhang.

Beschlusstext:

Der StuRa unterstützt den Vortrag von Prof. Rolf Pohl zum Thema „Die männliche 

Subjektkonstitution. Männliche Sexualität, Gewalt und die Abwehr des Weiblichen“ mit 400 

Euro.









TOP 11 Diskussion und Beschluss: Tätigkeitsfeldbeschreibung 
Gleichstellungsreferat

Diskussion und Beschluss: Henriette Jarke / Gleichstellungsreferentin 

Antragstext:

siehe Anhang.

Beschlusstext:

Der StuRa ändert das Tätigkeitsfeld des Gleichstellungsreferates wie beantragt.





TOP 12 1.Lesung und Diskussion: Änderung GO § 15a

Diskussion und Beschluss: Vorstand

Antragstext:

Da der neue beschlossene Paragraf §15a der Geschäfftsordnung keinen Titel hat möchten wir, 
zur besseren Übersichtlichkeit und Einheitlichkeit, dem neuen Paragrafen einen Titel geben. 

Der Paragraf lautet: 
Ein Antrag zur Feststellung des Verstoßes gegen §23a Abs.2 der Finanzordnung erfüllt stets die 
Voraussetzung eines dringlichen Antrages und kann nach Ablauf der Fristen nach §23a Abs.1, 2,3
und 4 der Finanzordnung bis zur Feststellung der Tagesordnung durch den Studierendenrat 
eingebracht werden.

Als Titel schlage ich vor: Dringliche Anträge nach §23 Abs. 2 der Finanzordnung

Beschlusstext:

Der StuRa beschließt die Änderung der Geschäfftsordnung in §15a, Titel, auf „Dringliche 
Anträge nach §23 Abs. 2 der Finanzordnung“



TOP 13 2. Lesung und Beschluss: Änderung FinO § 10 Abs. 8 FinO

2. Lesung und Beschluss: Jonas Krüger, Florian Rappen, Lilly Krahner, Sebastian Wenig, Selina 
Dürrbeck, Kevin Bayer

Antragstext:

Lieber Vorstand,

ich möchte hiermit gerne den im Anhang befindlichen Antrag zur Änderung der FinO bei Euch 
einreichen.

Bei dieser Gelegenheit hätte ich noch folgende Fragen:

1. Gab es eine Urabstimmung, die sich mit der finanziellen Unabhänigkeit der FSR-Kom 
beschäftigt hat?
2. Falls die erste Frage bejaht werden sollte: Welches Ergebnis erzielte diese Urabstimmung? Ich
würde für diesen Fall darum bitten, dass Ihr mir die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung 
stellt.
3. Welche, die FSR-Kom betreffenden, Urabstimmungen gab es? Sollte es (weitere) 
entsprechende Urabstimmungen geben, würde ich gleichsam darum bitten, dass Ihr mir zu diesen
die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellt.

Falls es noch Fragen gibt, stehe ich Euch gerne zur Verfügung.

Ein schönes Wochenende und schöne Grüße
Jonas

Beschlusstext:

Der Studierendenrat ändert ändert § 10 Abs. 8 der Finanzordnung wie folgt:

Je 0,20 Euro der pro Mitglied und Semester im Haushaltsplan veranschlagten

Mitgliedsbeiträge der Studierendenschaft werden in einem gesonderten Haushaltstitel im

Haushalt der Studierendenschaft eingestellt und können den Fachschaften auf ihren Antrag

hin durch Beschluss der FSR-Kom bewilligt werden. 2 Sofern die beantragte Summe einen

Betrag von 500,00 EUR übersteigt, entscheidet über die Bewilligung der Studierendenrat,

nachdem eine Stellungnahme der FSR-Kom eingeholt wurde. 3 Die im Wintersemester

einzustellenden Mittel werden zu gleichen Teilen auf den Haushaltstitel des auslaufenden

sowie des kommenden Haushaltsjahres aufgeteilt.



Antrag auf Änderung der Finanzordnung der Verfassten Studierendenschaft der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena1 zur Stärkung der Rechte der FSR-Kom 

 

Antragsteller:  
Jonas Krüger, Florian Rappen, Lilly Krahner, Sebastian Wenig, Selina Dürrbeck, Kevin Bayer 

 

§ 10 Abs. 8 FinO (alt) 
1Je 0,20 Euro der pro Mitglied und Semester im Haushaltsplan veranschlagten 
Mitgliedsbeiträge der Studierendenschaft werden in einem gesonderten Haushaltstitel im 
Haushalt der Studierendenschaft eingestellt und können den Fachschaften auf ihren Antrag 
hin vom Studierendenrat nach Stellungnahme der FSR Kom bewilligt werden. 2Die im 
Wintersemester einzustellenden Mittel werden zu gleichen Teilen auf den Haushaltstitel des 
auslaufenden sowie des kommenden Haushaltsjahres aufgeteilt. 

§ 10 Abs. 8 FinO (neu) 
1Je 0,20 Euro der pro Mitglied und Semester im Haushaltsplan veranschlagten 
Mitgliedsbeiträge der Studierendenschaft werden in einem gesonderten Haushaltstitel im 
Haushalt der Studierendenschaft eingestellt und können den Fachschaften auf ihren Antrag 
hin durch Beschluss der FSR-Kom bewilligt werden. 2Sofern die beantragte Summe einen 
Betrag von 500,00 EUR übersteigt, entscheidet über die Bewilligung der Studierendenrat, 
nachdem eine Stellungnahme der FSR-Kom eingeholt wurde. 3Die im Wintersemester 
einzustellenden Mittel werden zu gleichen Teilen auf den Haushaltstitel des auslaufenden 
sowie des kommenden Haushaltsjahres aufgeteilt. 

 

Begründung 

Die FSR-Kom bekommt durch § 10 Abs. 8 FinO einen eigenen Haushaltstitel zugewiesen, aus 
welchem Mittel an die Fachschaftsräte fließen können. Bisher konnte die FSR-Kom allerdings 
nicht frei über diese Mittel entscheiden, sondern gab lediglich eine Stellungnahme an den 
Studierendenrat ab. Hierdurch konnte und kann es zu der Situation kommen, dass Vorhaben, 
die von der FSR-Kom für förderwürdig gehalten wurden, trotzdem auf der Ebene des 
Studierendenrates abgelehnt wurden. Zuletzt wurde beispielsweise ein Antrag zweier 
Fachschaftsräte (Rechtswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft) durch den Vorstand 
abgelehnt, obwohl eine positive Stellungnahme der FSR-Kom vorlag.2 

In der Vergangenheit ist im Zusammenhang mit der FSR-Kom immer wieder aufgefallen, dass 
das Interesse der Fachschaften, sich im Rahmen dieses Gremiums zu beteiligen, eher gering 
ausfiel. So ernennen einige Fachschaften erst gar keine Vertreter für die FSR-Kom oder aber 
die Vertreter erschienen häufig nicht zu den Sitzungen. Dies überrascht kaum, wenn man 
beachtet, dass die FSR-Kom in finanzieller Hinsicht faktisch kein Mitspracherecht hat, wenn 
man von der (für den StuRa unverbindlichen) Stellungnahme einmal absieht. Wenn dann 
positive Stellungnahmen durch den StuRa bzw. dessen Vorstand auch noch ignoriert werden, 
muss sich für die Fachschaften die Frage stellen, wieso sie sich überhaupt in der FSR-Kom 
engagieren sollen. Die FSR-Kom ist in § 39a der Satzung der Verfassten Studierendenschaft 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena vorgesehen. Dort werden ihr allerdings, abgesehen von 
ihrer Geschäftsordnungsautonomie, keine weiteren Rechte eingeräumt. Lediglich die 
                                                           
1 Im Folgenden FinO. 
2 Sitzung des Vorstands vom 26. April 2018, TOP 1 - Beschluss Mittelfreigabe M-074-2017. 



Aufgaben der FSR-Kom (Austausch, gegenseitige Unterstützung, Planung und Durchführung 
gemeinsamer Projekte) werden dort genannt. Dies entspricht aber viel eher bloß einer 
deklaratorischen Aufführung der ohnehin bereits geübten Praxis zwischen den 
Fachschaftsräten, die durch die FSR-Kom nur unwesentlich unterstützt wird. Auch hier wäre 
die direkte Entscheidungsgewalt über finanzielle Mittel bis zu einer Höhe von 500,00 EUR für 
die FSR-Kom hilfreich, da insoweit auch eine höhere Planungssicherheit von kooperierenden 
Fachschaftsräten gegeben wäre, womit ein weitere Anreiz für gemeinsame Projekte 
geschaffen würde. Durch die Begrenzung der autonomen Entscheidungsgewalt auf Anträge 
für Beträge bis 500,00 EUR behält der Studierendenrat aber gleichzeitig die Kontrolle über die 
Finanzen der Studierendenschaft.  

 

Beschlusstext 

In § 10 Abs. 8 S. 1 FinO wird der Satzteil „vom Studierendenrat nach Stellungnahme der FSR-
Kom“ ersetzt durch „durch Beschluss der FSR-Kom“. 

In § 10 Abs. 8 FinO wird der bisherige Satz 2 zu Satz 3. § 10 Abs. 8 S. 2 FinO wird 
folgendermaßen gefasst: „Sofern die beantragte Summe einen Betrag von 500,00 EUR 
übersteigt, entscheidet über die Bewilligung der Studierendenrat, nachdem eine 
Stellungnahme der FSR-Kom eingeholt wurde.“ 

 




